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oder über uns verbundene Händler

Bayern - Thüringen - BrandenburgBayern - Thüringen

Tel.: 09932/4008-0 Fax: -28

Außenwandkamine in Edelstahl
Kaminsanierung - seit 40 Jahren in
Ingolstadt tätig. VOLKMER KAMIN
kostenfrei: C 0800-8655637.

Erledige sämtliche Malerarbeiten
im Innen- und Außenbereich.
Firma, C 0176-39203110.

HEIZÖL
PRITSCHET GmbH
Telefon (08 41) 96 56 00

Heute

Aktio
n

Premium
ohne Aufpreis

Iveco Servicepartner in Ingolstadt -
Reparaturen für alle Kleintransporter
auch andere Marken, Ersatzfahrzeug
möglich. Autoservice Durst GmbH,
Manchinger Str. 119 a, 85053 IN,
C 0841-9310018.

Reifen- + Autoservice
Waldmüller

• Garantierte Bestpreise

• Führende Marken

• Fachwerkstatt

85095 ZANDT-
Denkendorf
Steinbruchstraße 19

Tel. 0 84 66/90 53 31

reifen-waldmueller.de
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WR Mercedes C180, 4x 205/55 R16
auf Stahlfelge. C 08456-7428.

* AUTOANKAUF *
Zahle Höchstpreise!
Kaufe Pkw, Lkw, Jeep, Busse, Motor-
räder, auch mit Unfall, Mängel oder
hohe km. Firma König, C 0151-
47146461.

Suche altes Moped Motorrad Vespa
auch defekt. C 0160-93883574

Wir kaufen Wohnmobile + Wohn-
wagen. C 03944-36160,
www.wm-aw.de - Firma.

>>>>> GÜNSTIGE SKODA
NEUWAGEN GIBT´S BEI MS IN
PONDORF ! z.B. Skoda Fabia 1.0
TSI Combi
AMBITION-KAMERA-KLIMA -
PDC-SITZHEIZUNG-MIRRORLINK
70 kW, GRAU+WEIß ! NUR: 14.850
EUR MwSt.auswb., Benzin, Kraft-
stoffverbrauch innerorts/außerorts/
kombiniert 5,7/3,8/4,5 l/100km,
CO2-Emissionen kombiniert 102
g/km, Effizienzklasse B !!! SU-
PERB+KAMIQ+KAROQ+KODIAQ
VERFÜGBAR !!!, MS Autohandel GmbH
93336 Pondorf/B299, ! 08468
804740 8 ID 8598931

>>>> GÜNSTIGE SKODA
NEUWAGEN SOFORT LIEFERBAR
BEI MS IN PONDORF !z.B. Skoda
Karoq 1.5 TSI STYLE -
WINTERPAKET-NAVIGATION-ELEK
TR.HECKKLAPPE-TEMPOMAT-ACC
110 kW, TGZ, NUR: 29.450 EUR
MwSt.auswb., Benzin, Kraftstoffver-
brauch innerorts/außerorts/kombi-
niert 5,2/4,4/6,4 l/100km, CO2-Emis-
sionen kombiniert 152 g/km, Effi-
zienzklasse E, MS Autohandel GmbH
93336 Pondorf/B299, ! 08468
804740 8 ID 878011F

Skoda Octavia 2.0 TDI
110 kW, EZ 03/16, weiß, 63.000 km,
13.499 EUR (VB), Diesel, Klimaaut.,
Navi, Unfall, SHZ, Servo, Temp., Kug-
ler, ! 015120938706

8 ID 8740164

4 Felgen für 1er BMW,
Reifengröße 205/55 R16 zu verkau-
fen, VB. C 0177-7998052

Sympathische schlanke Sie mit Herz
und Verstand, NR, 60+, vielseitig in-
teressiert, lebenslustig, sucht Ihn zum
Lachen, Lieben, Leben in harmon.
Partnerschaft. ✉ DK 203620.

Sie 64, wünscht sich einen sympat.
gebildeten, Partner ähnlichen Alters
um Kultur, Natur, Reisen u. das Leben
gemeinsam zu genießen. DZ 612193.

Kostenlosen Partnerkatalog anfor-
dern! Auch aus Ihrer Nähe.
PV, C 08238-9970408 oder
www.pv-christina.de

Bin 55 J., su schöne, schlanke Dame
bis 50 J. für Cafébesuche u. nette
Gespr. ✉ johnsongarcia@web.de.

Älterer, netter Herr sucht Frau zum
heiraten und gemeinsamen Leben.
NR, fin. gut abgesichert. DE 203621.

Herzbube (35) sucht Herzdame
für gem. Zukunft.
herzblattfuerimmer@gmail.com

Er, 62, schlank, sucht schlanke Sie
bis 58 für dauerhafte Partnerschaft.
✉ DZ 612216

Sie, 64 Jahre, wünscht Partner für
gelegentliche Treffen, Ausflüge, Fahr-
rad und mehr. C 08456-912635

Lammfelle *40 Jahre* alles 40 %
Felldecken für Bett, medizin. Babyfel-
le, Schaffelle, Stier- + Dekofelle, Kin-
derwagenfußsäcke.
Autofelle und Schonbezüge.
Döring, IN, Haunwöhrer Str. 77,
C 0841-72117, P vorm Haus

Wohnungsauflösung/Flohmarkt am
17. und 18.10.2020 jeweils von
9.00 Uhr bis 17.00 Uhr in Kösching.
Möbel, Puppen, Porzellan, Bücher,
zum Teil sehr hochwertig u. v. m.
Alles muss raus! C 08456-985051

Weinkeller- & Hausbarauflösung,
mit halbtrocken bis lieblichen Wei-
nen u. Spirituosen, zu fairen Preisen.
C 0173-3878464

4 Container, 20 Fuß, gebr., Eichstätt
VB 1.900,- € C 0176-96600897
Mail: christian-baer@gmx.net

Balkonholz aus Abriss ca. 2 m³ PAF
(Säulen, Bohlen, Bretter) zusammen
für 80,- € anzuholen. C 08441-72487.

Winterreifen, neu: C 0176-96600897
4 Stück, 195/65R15, 100,- € Winterfall
4 Stück, 205/55R16, 110,- € Winterfall

„Fischertechnik-Fan“. Verkaufe
große Sammlung, Modelle, Trafos
und vieles mehr C 0172-8691588.

MARDER-Holzkastenfalle,
Lebendfalle zu verk. C 0173-9528174

Hartholz, 1 m, grob gespalten,
2 Jahre gelagert. C 0176-43261042

Brennholz zu ver. C 08468-234

Su. altes Rennrad C 0160-97810053

Motorbootfahrschule Kerschenlohr
Unverbindliche Info: Sportbootführer-
scheine See und Binnen, Sach und
Fachkundezeugnis pyrotechnische
Signalpistole Kal. 4.
Dienstag, 20.10., 19 Uhr, SOS Fahrsch.
Ingolstadt, Gaimersheimer Str. 70,
C 08466-761 oder
www.boot-fahrschule.de

SBF, See/Binnen, Herbst/Winterkurs
Beginn: Freitag, 30.10.2020,
19.30 Uhr. Neu! Prüfung im eigenen
Haus. Fahr-/Sportbootschule Heindl,
IN, Neuburger Str. 53, C 0841-482946,
Mobil: 0173-4484727,
E-Mail: info@heindl-fahrschule.de

Suche Nachfolger für Lottoladen
(Tabak, Zeitschriften usw.) im Orts-
kern Gaimersheim. C 0172-8658911
oder cdanner@t-online.de

Sehr schöne Altd. Hütehundwelpen
zu verk., Fam. geeig., C 09141-71279

Biometrische Gleitsichtgläser bei:

ZEIT FÜR BIOMETRISCHE
GLEITSICHTGLÄSER

JETZT
VERMESSEN
LASSEN!

Die ersten hochpräzisen Gleitsichtgläser, die auf einem

allumfassenden biometrischen Augenmodell basieren.

Kommen Sie zu unserem DNEye® Aktionstag mit Promotion Van am
Samstag, 17.10.2020, von 10 bis 18 Uhr

am Dehner Garten Center, Degenhartstr. 2, Ingolstadt.

Schlüterstr. 5

85057 Ingolstadt

Telefon: 0841 480670

www.meier-optik.de

Wohnwagen

Skoda

VW

Nutzfahrzeuge

KFZ Zubehörteile

PKW-Ankauf

Dacia

Ford

Opel

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Ingolstadt

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG);

Allgemeinverfügung

Die Stadt Ingolstadt erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 S. 1 und
§ 30 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 65
der Zuständigkeitsverordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheits-
dienst- und Verbraucherschutzgesetzes folgende

Allgemeinverfügung

1. An allen weiterführenden und beruflichen Schulen gilt ab Jahr-
gangsstufe 5 die Maskenpflicht im Unterricht, wenn ein Mindest-
abstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann. Dies
entspricht den Vorgaben des Hygieneplans für Schulen des Bayeri-
schen Kultusministeriums.

2. Für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder angemieteten Räu-
men wird die zulässige Anzahl der Teilnehmer auf maximal 50 Per-
sonen beschränkt.

3. Für Feierlichkeiten in privaten Räumen gilt die dringliche Empfeh-
lung, diese nicht mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen.

4. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 bzw. die Strafvor-
schrift des § 74 IfSG wird hingewiesen.

5. Die Allgemeinverfügung tritt am 14. Oktober 2020, 00.00 Uhr in
Kraft und mit Ablauf des 25. Oktober 2020, 24.00 Uhr außer Kraft.

Begründung:

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne
von § 2 Nr. 1 IfSG. Zur Sicherstellung einer Verhinderung der Weiterver-
breitung von Infektionen mit SARS-CoV-2 wurde auch aufgrund des im
Vergleich zum Frühsommer im Freistaat Bayern erhöhten Infektionsge-
schehens seitens der zuständigen Staatsministerien beschlossen, dass
die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden zügig und entschlossen
mit verschärften, aber passgenauen Maßnahmen auf Infektionsgese-
hen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich reagieren. In Ingolstadt wurde
am Freitag, dem 09. Oktober 2020, der bayerische Frühwarnwert von
35 erreicht. Nachdem sich diese 7-Tages-Inzidenz für die Stadt Ingol-
stadt nun mehrere Tage auf einen Wert von oberhalb des Frühwarnwer-
tes von 35 verstetigt hat und um frühzeitig einer weiteren Erhöhung des
Infektionsgeschehens entgegenzuwirken, erlässt die Stadt Ingolstadt
die unter den Ziffern 1 bis 3 aufgeführten Maßnahmen. Oberstes Ziel
bleibt der Schutz der Gesundheit und die Stabilität des Gesundheitssy-
stems in Bayern. Rückfälle in erheblich höhere Ansteckungsraten oder
in eine zweite Welle der Infektion müssen vermieden werden.

Zu Nr. 1:
In Ingolstadt manifestierte sich insbesondere ein erhöhtes Infektionsri-
siko bzw. Ansteckungsgeschehen an weiterführenden und beruflichen
Schulen. Unter der Zielsetzung einer Aufrechterhaltung der schuli-
schen und beruflichen Bildung wurden entsprechende Hygienekonzep-
te entworfen. Die Öffnung im Bereich Schule und Berufsbildung ist im
Sinne eines wirksamen Infektionsschutzes vertretbar, sofern sie von
wirksamen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen flankiert wird.
Hinsichtlich der Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen
(Maskenpflicht), gilt:
• Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen ei-

ner Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind
von der Trageverpflichtung befreit.

• Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange
es zu Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen
mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erfor-
derlich ist.

Zu Nr. 2 bis 3:
Wird in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt laut Veröffentli-
chung des Robert Koch-Instituts oder des Landesamts für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit eine Zahl der Neuinfektionen mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 von 35 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sie-
ben Tagen überschritten, soll die zuständige Kreisverwaltungsbehörde
aufgrund des § 25 Abs.2 BayIfSMV unbeschadet des § 25 Abs. 1, des
§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. g und des § 18 Abs. 3 7. BayIfSMV die
unter den Ziffern 2 sowie 3 aufgeführten Anordnungen treffen.
Die Anordnungen ergehen nach pflichtgemäßem Ermessen und sind
verhältnismäßig. Insbesondere stehen die sich ergebenden Einschrän-
kungen nicht außer Verhältnis zu dem Ziel, eine Weiterverbreitung die-
ses Krankheitserregers in der Bevölkerung zu verhindern. Ein abgrenz-
barer einzelner Infektionsherd, der ein Abweichen von den Maßnahmen
nach § 25 Abs.2 BayIfSMV ermöglichen könnte, ist nicht feststellbar.

Zu Nr. 4:
Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme folgt aus § 73 Abs. 1 a Nr. 6
IfSG. Es wird auf die Vorschrift des § 74 IfSG hingewiesen, wonach der-
jenige der eine in § 73 Abs.1a IfSG bezeichnete vorsätzliche Handlung
begeht und dadurch die in § 6 Abs.1 Nr.1 t) IfSG genannte Corona-
virus-Krankheit-2019 (COVID-19) verbreitet, mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird.

Zu Nr. 5:
Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort
vollziehbar. Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Be-
kanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In ei-
ner Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Zeitpunkt be-
stimmt werden. Um eine mögliche Verbreitung einer Infektion zeitnah
zu verhindern, wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eine
Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich bekanntgegeben wer-
den, wenn die Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich ist (Art. 41 Abs.
3 Satz 2 BayVwVfG). Vorliegend ist die Bekanntgabe an die Beteiligten
untunlich, weil auf Grund der großen Vielzahl der betroffenen Adressa-
ten eine zeitnahe individuelle Bekanntgabe nicht möglich ist.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München
Postfachanschrift: 80005 München, Postfach 20 05 43

Hausanschrift: 80335 München, Bayerstr. 30

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zu-
gelassen und entfaltet keinerlei rechtliche Wirkungen.

• Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechts-
behelfen sind der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen.

• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Stadt Ingolstadt
Ingolstadt, 12.10.2020

gez. Dirk Müller, Berufsmäßiger Stadtrat für Recht, Sicherheit und
Ordnung

Stadt Ingolstadt

Bekanntschaften

Verkäufe

Fahrräder

Wassersport

Ticketservice

Erhältlich bei Ihrem DONAUKURIER

Bestellhotline 08 41/9 66 68 00

www.facebook.de/dkticketservice

Geschäftsanzeigen

Geschäftsübernahmen

Tiermarkt
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